
Laibacher ^.^^^ Zeitung.

M ^ den 22. Oktober ^ ^ ^ ^ ^ ^

H^raliminarartikeln, welche den 20.
Sep^. zu Paris unterzeichnet wor-
den sind, un) zum Grund des zwi-
schen S r . k- k.ap. Maj . Uüd den Ge>
neralstaaten der vereinigten Nieder-
landen unter Vermittlung Sr.ullcr-
christl-Maj.zu schließenden Desini-
Nvfriedens geleget w.erden sollen.

Art. 1. Man ist übereinkommen /
daß die Generalstaaten den Bctrag
von 9,522,200 Gulden, holländischen
Geldes, zum Ersatz von Mastricht u.
dessen Gebiet, mit EindegrifderGe/
richtsbanne von S t . Servais , wie,
auch der Grafschaft Vroenhofen.

Und 520,202 Gnlden des namli'!
^ben Geldes für den durch die Uiber-
schwemmungen verursachten Scha-
den erlegen werden.

Dre i Monate nach Natifizirung
^es Traktates werden die General-,
Maaten an die kais. Kasse zu Brüssel
Ae Summe von 1,252,220 Holland.!
^ l t td . auszahlen lassen; 6 Monate
nachher eine Zleicke Summe: und
'0 fort von 6 zu 6 Monaten, bis zur
«anzljchen Tilgung der 2 besagten ^

Summen, die zusammen 12 Mi l l io-
nen holl. Gulden betragen.

2. Ihre H . Mög. werden an Se .
kais. Majest. den Gerichtsbann von
Aulne, im hollandischen Antheil von
Oalhem gelegen, samt allem, was
oavon abhangt, abtrcttcn, wie auch
die Herrschaft und den Obergerichts-
bnnn von BleZni / le Trcmbleur,
nebst S t - Andre; den Gcrichtsbann
und die Herrschaft Fenneur; den
Gerichtsbann und die Herrschaft
Bombaye; die Stadt u.dasSchloß
von Daclkem, samt allem, was dazu
gehört und davon abhangt/mit Aus-
nahme von Oost und Kadicr, und
mit dem Vorbehalte einer Ausglel>
chung, welche hierüber bei Gelegen?
heit der in dem Lande über derMaas
vorzunehmenden wechselseitigenCon- '
venienz-Austauschungen Platz Habers
soll.

3. D ie Gränzen von Flandern
verbleiben bei der Bestimmung , die
sie durch den Vergleich vom 1.16^5
erbalten baben, und wenn deren ei-
nigs/ im <B erlauf der Zeit/ unkennbar



geworden w.iren, oder werden könn-!
ten, so sollen Kommissaire ernannt j
werden, um sie wieder herzustellen. !
M a n ist auch übereingekommcn,übcr!
solche Austauschungen, die beiden -
Theilen anständig sein können, güt-
lich sich einzuverstehen' !

4-Ihre H . Mög» werden dieschik-
lichsten Maaßregeln für den Ablauf
Der Gewässer aus dem kais. Gebiete
von Flandern und gegen die Maas
hin, zur Zufriedenheit S r . kais.Ma-
jest. treffen lassen, damit den Uiber-
schwemmungen, so viel möglich, vor-
gebeugt werden möge. S ie wollen ,
auch zugeben, daß zu diesem Ende
der erfoderliche Grund, wenn dersel-
be auch unter Botmäßigkeit Ihrer
H . Mög. gehörte, in billiger Maaße
verwendet werde. D ie in dieser Ab-
sicht auf dem Grundcigenthume der
Generalstaaten zu e r b a u e n d e n
Schleussen sollen unter ihrer Ober-
Herrlichkeit verbleiben/ man wird
auch dergleichen au keinem Orte an-
legen, wo sie der Vertheidigung ih-
rer Gränzen hinderlich sein könnten.

Es sollen von beiden Seiten Kom-
wissaire ernannt werden, mit dem
Auftrage, die schiksamsien Plätze für
besagte Schleusten zu bestimmen.Sie
werden auch untereinander festsetzen,
welche von diesen Schleußen unter
gemeinschaftlicher Aufsicht und Vo r -
sorge stehen sollen.

5. D a Ihre H . M . durch eine ih-
rer Entschließungen die Gesinnung
erklart haben, den Schaden der kais.
Unterthanen, die durch Uiberschwem-
mungen gelitten haben, zu vergüten,
so widmen sie hiezu die im Uen Ar-

tikel erwähnten 5(20,225 Guld. holl.
Geldes. x

6. Ih re H . Mög. erkennen S r .
kais. Maj.volles, unbeschränktes und
unabhängiges Souvrainetatsrecht
auf den ganzen Theil der Schcloe
von Antwerpen bis an das äusserste
Ende des Gebietes von Saeftingen,
in Gemäßheit der im I . 1664. gez^
lgencn Linie, welche man cinsgewor/
ocn ist, nach Anleitung derjenigen Li--
,nie abzuschneidende auf der von den
beiderseitigen Herren Botschaftern
iunttrfertigte Landkarte, mit den
^Buchstaben 3. TV und mit gelber
iFarbe bezeichnet worden, und sich in
den Punkt T - an die Gränze vonI»
1664. auf der Seite von Brabant
wicder abschließt.

D ie Generaljtaatcn thun folglich
auf die Erhebung aller Arten von
.Mauten und Zöllen, an diesem Thei-
le der Schcldc, unter was immer für
^Gestalt oder T i te l sie aufgelegt wer/
d̂en konnten, gänzlich Verzicht; sie
versprechen auch, die Schiffart und
Handlung der kais. Unterthanen auf
k̂eine Weise zu hindern, ohne daß j ^

Mch die leztere diesem eine mcbrcre
Ausdehnung zu geben befugt waren,
!als durch den Traktat von Münster
jvom 3«. Ianer 1648. ist bewilliget
worden,als welcher diesfalls in seiner
Kraft und Verbindlichkeit verblei
!ben soll. l

7- Ih re H . Mög. werden die Fe-
stungswerke von Kreuzschan^ uno
Friedrich-Heinrich räumen u. schlc^
fen, und den Grund und Bodens-
kais. Majest. abtretten. ^ .

8. Ihre H. Mög., um S r . Ma).
dem Kaiser einen neuen Vewels zn



geben, wie sehr sie verlangen, die voll-
kommenste Emtracht zwischen bccden
Staaten herzustellen, willigen ein,
die Festungen Lillo und Liefkenshoec
räumen zu lassen, und solche sammt
ihren Schanzwcrken, in dem S tan -
de/ worinn sieZcgenwärllg sichbefin»
den, zu ihrem freien Gebrauch zu
übergeben; doch halten sich die Ge-
neralstaaten bevor, das grobe Ge-
lchütz und den Knegsoorrach jeder
Art daraus fortzunehmen.

9< D ie Bewerkstellung der beiden
vbstchcnden Artikeln soll 6 Wochen
nach der Auswechslung der Nattfi-
kazion für sich Zehen. --. ^ .̂

ic>.Da sich dieGcneralstaaten dem
Verlangen Zefüget haben, daß ihnen
der Kaiser bezeigt hat, die Festungen
Lillo und Liefkenshoek in ihrem ge-
genwärtigen Zustande zu erhalten, so
erwarten I . H . M . von der Freund-
schaft S r . kais. M a j . daß Dieselbcn
Zeruhen werden, ihnen alle Rechte u.
Ansprüche abzutreten und zu überlas
sen, so S e . M a j . auf die sogenannten
3^edemptions- Dorfschaften haben
dürften, jenen ausgenommen, womit
S e . Ma j . in den mit dem Fürsten?
thume Lültich gemachten Austau-
schungen bereits andere Verfügun-
gcn gnrossen hatten. — D a der H.
Graf von Merci-Argenteau über die-
sen Punkt nicht mit zureichender An-
weisung sich versehen befunden, so
hat er, auf Verlangen und Ersuchen
des Vermittlers!, diesen Vorschlag
2c! ref^renäum zu nehmen M ge-
fallen lassen.

11. S e . kais. M a j . begeben sichIH-
rer Ansprüche auf die Gcrichtsbänne
!md Dorfschaften B>adel u.NeuM

i2 .Dcr Grafvon Mcrci verlang^
daß diL Dorfschaft Postel, d:eer von
der kai'< Oberherrschaft abzuhängen
versichcrt, dem Kaiser von den Ge--
ncralstaatcn adgetrettcu werde, wel^
che demnach sich all er ferneren An-
sprüche darauf zu begeben hätten;
wohl verstanden, daß jedoch die von
den Gencralstaatcn jekularisirtenGü-
tcrder'Adtci zu Postel nicht wieder
zurükgefodert werden sollen.

D ie holländischen Hrn . Botschaf«
ter haben sich gefallen lassen, aufBi t -
ten des Vermitt lers, diesen Artikel
aä i'ätei'^liäum zu nehnien«

iz . Man istübereillgekommen/daß
die Geldfodenn^gen vot̂  cinemEtaat
an dem'andern gegen einander auf-
gehoben, u. getilget sein sollten.Was

l aber diejenigen betrift, so die einzel«
ncn Unterthanen von einer und der
andern Seite zu machsn haben, so
sollen zur Berichtigung derselben
Kommissaire ernannt wcrdcn.

i4> Es sollen imgleichen Komiss.
ernannt werden/ um die Gränzen v.
Brabant zu erheben, und über gütl i-
che Austauschungen sich zu verglei-
chen , die beiden Theilen anständig
sem könnten.

is . Der Traktat von Münster
vom ZO. Iäner 1648 hat tur Grund-
lage des künftigen Definttivtraktats
zu dienen, der in tcm Zeitraum von
!6 Wochen geschlossen werden soll,
und es sollen alle Verbindlichkeiten
d̂cs besagten Münstertraktats auf-
recht erhalten werden/ in so ferne ße
nicht aufgehoben sind.

D i e Herren Botschafter der Ge-
lj.ncralstaaten verlangen, daß desTrak«
>lltats vom I . 1731/ und besonders



dessen slm Attlkcse Erwähnungge-
schehe ; aber der Graf von Merci
hat nicht geglaubt/ diesem Begehren
willfahren zu sollen.

' Obstehende Artikeln sind in Ge-
genwart S r . Exzellenz des Herrn
Grafen von Vergennes, welchenS-
allerchristl. Ma j . um das Amt dcs
Vermittlers zu vertrctten ernannt
haben, verfasset,, und von den unter-
fertigten Botschaftern, unter dem
Vorbehalte der Guthcissung S r
kais. Maj . und der Generalftaaten
unterschrieben worden.

' S o geschehen zu Paris den 22.
September 178s'

Paris vom 24. Sept.

Es war verwichcnen Sonnabend
nach 9 Uhr des Abend, und nach ei-
ner 13 volle Stunden gedauerten
Schung, daß das Parlament den
König verurtheilte/ dem Hause No-
h'an Guemcne die Stadt, den Havcn
und das Gebiet von l'Orient zu be-
zahlen. Ausser einer ansehnlichen
Summe, welche von S r . Majestät
alsogleich bezahlt wird, werden Al-
lerhöchstdieselbe, bis zu völliger Zah-
lung alle Jahre 522000 Liv. ab-
tragen. Es ist dies eine sehr glük-
liche Ereigniß für die Glaubiger des
Prinzen Guemenee, die jezt hoffen
dürfen, wo nicht ganz, doch größ-

tenthells be;Mt zff werden: ein
grosser Trost für wenigstens zchen
tausend Menschen, die seit 3 — 4
Jahren wegen unberichteten Schul-
denwesen dieses Herrn in Kummer
lebten.

, »

Todtenv erzeichniß.

Nro. 78. nächst der obern Ziegcsbü>
ten, den io.Ios.Lubik, alt 19 3-

Nro. 27. in Krakau, den 10. dem
Ios. Weslei, s. W . alt 29. I .

Nro. 241. in armen Haust, den 12.
Ioh. Novak, alt69Iahr.

Nro. 35'in derKlosterfrauengasse,dcn
i2. Florian N. alt 70 Jahr.

Nro. io2.aufder Vorstadt, den 13-
dem Barthol. Katscher s. T- alt 3
Jahr.

Nro. 2O. in Krakau, den 14. dem Lo>F
rcnz Levitschnig,f. W- alt 28 I -

Nro. 34. in Krakau, den 14. dem
Barth. Bordl, s. T- alt 3 Jahr.

Nro. 70. hinternSchloßberg, den 16.
AZmsKlostoka,alt>6I.

Nro. 76. in Krakau, den 16. MarM
Danelin / alt 64 Jahr.

D a die Pfarr zu Weißkirchen itt
Unterkrain in Erledigung gediehen;
als wird allen konkuriren wollenden
Geistlichen bekannt gemacht, daß der
Konkurs den 25. Okt. zu Sittich ab-
gehalten wird.

Wird alle Donnerstag in der Herrngasse N. 350. im Baron Joseph von
Zoisischen Haust im 2ten Stok ausgetheilet.


